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F. Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f HGB 

(Anmerkung: kein inhaltlicher Prüfungsgegenstand im Rahmen der Jahresabschlussprüfung) 

Die Erklärung zur Unternehmensführung (§ 289f HGB) beinhaltet die Entsprechenserklärung, 
Angaben zu Unternehmensführungspraktiken und die Beschreibung der Arbeitsweise von Vor-
stand und Aufsichtsrat sowie die Angaben zum Diversitätskonzept. Wir verfolgen dabei das 
Ziel, die Darstellung der Unternehmensführung übersichtlich und prägnant zu halten. Die letzte 
Entsprechenserklärung des Vorstands und Aufsichtsrates der YFE AG zum Deutschen Corporate 
Governance Kodex gemäß § 161 AktG ist auf November 2024 datiert und ist auf der folgenden 
Internetseite zu finden, ebenso die aktuelle Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f 
HGB:  

https://www.yfe.tv/investor-relations/corporate-governance/  

G. BERICHTERSTATTUNG NACH § 289A HGB 

1. Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 

Das Grundkapital ist zum Bilanzstichtag 32. Dezember 2025 in 15.392.386 Stückaktien mit 
einem anteiligen Betrag am Grundkapital von € 1,00 eingeteilt. Zum 31. Dezember 2025 be-
trägt das Grundkapital damit € 15.392.386,00. Die Aktien lauten auf den Namen. Sie sind voll 
einbezahlt. 

2. Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital 

Mit Aktionärsvertrag vom 1. Dezember 2021 vereinbarten Kartoon Studios („Kartoon Studios“), 
Inc., USA (vormals „Genius Brands International, Inc.“) und die F&M Film und Medien Beteili-
gungs GmbH („F&M“), Wien, Österreich einen Aktionärspool. Kartoon Studios repräsentiert 
demnach mehr als 51 % der Stimmrechte der Gesamtzahl der von Kartoon Studios und F&M 
gehaltenen Aktien, unabhängig von den tatsächlich gehaltenen Aktien von Kartoon Studios. 
Dieser Aktionärspool endete mit Ablauf der Stimmrechtsvereinbarung am 31.12.2024. (Siehe 
hierzu Ausführungen „Abhängigkeitsbericht“).  

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 hat die F&M Film und Medien Beteiligungs GmbH, mit 
Sitz in Wien, Österreich, 27,02 % des Grundkapitals der YFE direkt gehalten, weitere 44,78 % 
wurden der F&M gemäß § 34 WpHG zugerechnet. 

Kartoon Studios hat zum 31. Dezember 2024 32,54 % der Aktien der Your Family Entertain-
ment AG („YFE“), München, Deutschland direkt gehalten, weitere 27,02 % wurden Kartoon 
Studios gemäß § 34 WpHG zugerechnet.  

Christoph Kahl, Deutschland hat zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 26,90 % und die Holler 
Stiftung, Deutschland 4,86 % am Grundkapital der YFE gehalten. (Siehe auch Ausführungen 
„Anhang“.) 
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3. Inhaber von Aktien mit Sonderrechten 

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 liegen keine Aktien mit Sonderrechten vor. 

4. Art der Stimmrechtskontrolle im Falle von Arbeitnehmerbeteiligungen 

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 existiert diesbezüglich keine Stimmrechtskontrolle. 

5. Gesetzliche Vorschriften und Satzungsbestimmungen über die Ernennung 
und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und über Satzungsänderungen 

Die Bestellung und Abberufung der Vorstandsmitglieder erfolgten gemäß §§ 84 und 85 AktG. 
Satzungsänderungen erfolgen gemäß §§ 133 und 179 AktG. 

6. Befugnisse des Vorstands zur Ausgabe und zum Rückkauf von Aktien 

Grundkapital 

Gemäß II. § 4 (3) der Satzung der Gesellschaft: 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell-
schaft bis zum 27. Juni 2027 einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR 6.038.767,00 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 6.038.767 neuen, auf den Namen 
lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Siehe hierzu auch Abschnitt 
„5. Anhang“ im Unterabschnitt „VIII. Nachtragsbericht“.  

Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können 
auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen: 

a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 

b) wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 20 % des Grundkapitals nicht übersteigt 
und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschrei-
tet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser Ermächtigung unter Be-
zugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugs-
rechts auf Grund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berück-
sichtigen; 
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c) wenn im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen die Gewährung der Aktien zum 
Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Un-
ternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender Beteiligungen) oder zum Zwecke 
des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft erfolgt; 

d) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft ausgegebenen Op-
tions- und/oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem 
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts 
zustehen würde. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach je-
der Ausübung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung des geneh-
migten Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen. § 4 Abs. (3) Satz 4 lit. b) 
der Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 9. September 2024 aufgrund der 
neu geschaffenen Möglichkeiten des Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden Inves-
titionen („ZuFinG – Zukunftsfinanzierungsgesetz“) geändert worden. Die maximale Schwelle 
für einen Bezugsrechtsausschluss bezogen auf eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen ist ent-
sprechend von 10% auf 20% erhöht worden, wobei die vorab genannten Bedingungen nach (§ 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG) berücksichtigt werden müssen.  

Gemäß II. § 4 (4) der Satzung der Gesellschaft: 

Das Grundkapital ist um bis zu € 2.654.936,00 durch Ausgabe von bis zu 2.654.936 neuen, 
auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Die Bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie· die Inhaber von Wandelschuldverschrei-
bungen, die auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. Juni 2021 
bis zum 28. Juni 2026 begeben werden, von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen oder 
Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht andere 
Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahres, in dem sie durch Ausübung von Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von 
Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 
festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der je-
weiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen. 

Gemäß II. § 4 (5) der Satzung der Gesellschaft: 

Das Grundkapital ist um bis zu € 129,00 durch Ausgabe von bis zu 129 neuen, auf den Namen 
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019). Die Bedingte Kapitalerhöhung 
wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die auf der 
Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19. Juli 2019 bis zum 18. Juli 2024 
begeben werden, von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen und soweit nicht andere Erfül-
lungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Ge-
schäftsjahres, in dem sie durch Ausübung von Wandlungsrechten entstehen, am Gewinn teil. 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 
Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzu-
passen. 

Gemäß II. § 4 (6) der Satzung der Gesellschaft: 
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Das Grundkapital ist um bis zu EUR 4.462.256,00 durch Ausgabe von bis zu 4.462.256 neuen, 
auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022). Die Bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wandelschuldverschrei-
bungen, die auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28. Juni 2022 
bis zum 27. Juni 2027 begeben werden, von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen oder 
Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht andere 
Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahres, in dem sie durch Ausübung von Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von 
Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung 
festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der je-
weiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen. 

Gem. II. § 4 (7) der Satzung der Gesellschaft: 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell-
schaft bis zum 23. Juni 2030 einmalig oder mehrmalig um insgesamt bis zu EUR 1. 538. 641,00 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu Stück 1. 538. 641 neuen, auf den 
Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). Den Aktionären ist 
dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem 
oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 
zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen: 

e) um Spitzenbetra ge vom Bezugsrecht der Aktiona re auszunehmen; 
f) wenn eine Kapitalerho hung gegen Bareinlagen 20 % des Grundkapitals nicht u ber-

steigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Bo rsenpreis nicht wesentlich un-
terschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG), beim Gebrauchmachen dieser Erma chtigung 
unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Be-
zugsrechts auf Grund anderer Erma chtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu be-
ru cksichtigen; 

g) wenn im Fall einer Kapitalerho hung gegen Sacheinlagen die Gewa hrung der Aktien 
zum Zwecke des Erwerbs von Ünternehmen, Ünternehmensteilen oder Beteiligungen 
an Ünternehmen (einschließlich der Erho hung bestehender Beteiligungen) oder zum 
Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft erfolgt; 

h) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft ausgegebenen Op-
tions- und/oder Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in 
dem Ümfang zu gewa hren, wie es „ihnen" nach Ausu bung des Options- bzw. Wand-
lungsrechts zustehen wu rde. 
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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach je-
der Ausübung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung des geneh-
migten Kapitals die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen. 

Beschlussfassung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 

Die Hauptversammlung vom 29. Juni 2021 hat über die neue Ermächtigung zum Erwerb und 
zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss des 
Bezugsrechts sowie der Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien unter Herabsetzung des 
Grundkapitals wie folgt beschlossen: 

1.  Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Die Ermäch-
tigung ist auf den Erwerb von eigenen Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundka-
pital von bis zu 10 % beschränkt. Auf die hiernach erworbenen Aktien dürfen zusammen mit 
eigenen Aktien, die sich bereits im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71 
a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfal-
len. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, durch die 
Gesellschaft oder für ihre Rechnung durch Dritte ausgeübt werden. Die Ermächtigung gilt 
bis zum 28. Juni 2026. 

2.  Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft ge-
richteten öffentlichen Kaufangebots. 

a)  Erfolgt der Erwerb über die Börse, so darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je 
Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letz-
ten 20 Börsenhandelstage vor dem Erwerb der Aktien ermittelten durchschnittlichen 
Schlusskurs (XETRA-Handel oder vergleichbares Nachfolgesystem) für Aktien gleicher Aus-
stattung um nicht mehr als 20 % über- und nicht mehr als 20 % unterschreiten. 

b) Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre der Gesellschaft, darf 
der gebotene Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den an der Frankfurter Wert-
papierbörse während der letzten drei Börsenhandelstage vor dem Tag der Veröffentlichung 
des Angebots ermittelten durchschnittlichen Schlusskurs (XETRA-Handel oder vergleichba-
res Nachfolgesystem) für Aktien gleicher Ausstattung um nicht mehr als 20 % über- und 
nicht mehr als 20 % unterschreiten. Das Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen. 
Das Volumen des Angebots kann begrenzt werden. Sofern die Gesamtzahl, der von den 
Aktionären zum Erwerb angebotenen Aktien dieses Volumen überschreitet, erfolgt die An-
nahme im Verhältnis der zum Erwerb angebotenen Aktien. Eine bevorrechtigte Annahme 
geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien je Aktionär sowie 
eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile 
von Aktien kann vorgesehen werden. Ein etwaiges weitergehendes Andienungsrecht der Ak-
tionäre ist insoweit ausgeschlossen. 

3.  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft, 
die aufgrund dieser Ermächtigung erworben werden oder aufgrund früherer Ermächtigungen 
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erworben wurden, neben der Veräußerung durch Angebot an alle Aktionäre oder der Veräu-
ßerung über die Börse 

a)  Dritten im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen, beim Erwerb von Unternehmen, 
Beteiligungen an Unternehmen oder Unternehmensteilen sowie beim Erwerb von Forderun-
gen gegen die Gesellschaft als Gegenleistung anzubieten; 

b) an Dritte zu veräußern. Der Preis, zu dem die Aktien der Gesellschaft an Dritte abgegeben 
werden, darf den Börsenpreis der Aktien zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreiten. Beim Gebrauchmachen dieser Ermächtigung ist der Ausschluss des Be-
zugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berück-
sichtigen; 

c)  zur Erfüllung von Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten aus von der Gesell-
schaft oder ihren Konzernunternehmen begebenen Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen zu verwenden; 

d)  einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptver-
sammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Die Aktien 
können auch im vereinfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des 
anteiligen rechnerischen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesell-
schaft eingezogen werden. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien be-
schränkt werden. 

Vorstehende Ermächtigungen betreffend die Verwendung der erworbenen eigenen Aktien kön-
nen einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam ausgeübt werden. 
Das Bezugsrecht der Aktionäre auf erworbene eigene Aktien wird insoweit ausgeschlossen, als 
diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter lit. a), b) und c) verwendet wer-
den. Der Vorstand wird die Hauptversammlung über die Gründe und den Zweck des Erwerbs 
eigener Aktien, über die Zahl der erworbenen Aktien und den auf sie entfallenden Betrag des 
Grundkapitals sowie über den Gegenwert, der für die Aktien gezahlt wurde, jeweils unterrich-
ten. 

4.  Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Inan-
spruchnahme der Ermächtigung zur Einziehung anzupassen. 
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Beschlussfassung zur Schaffung genehmigten Kapitals 

Die Hauptversammlung vom 24. Juni 2025 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die 
Abänderung der Bedingungen des Bedingten Kapitals 2022/I und die Änderung der §§ 4 (Ge-
nehmigtes und Bedingtes Kapital) und 11 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. 

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24. Juni 2025 ermächtigt, das 
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23. Juni 2030 gegen Bar- und/oder 
Sacheinlage einmal oder mehrmals, um insgesamt bis zu 1.617.831,00 EUR zu erhöhen, wobei 
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/I). 

Aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung der Your Family Entertainment AG („YFE 
AG“) vom 24. Juni 2025 ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 
zum 23. Juni 2030 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmalig um insgesamt 
bis zu EUR 1.617.83,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 
1.617.831,00 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien (Genehmigtes Kapital 2025) zu 
erhöhen. Diese Satzungsänderung ist am 02. September 2025 in das Handelsregister einge-
tragen worden (§ 4 Abs. 7 der Satzung). 

Der Vorstand der YFE AG hat am 3.Dezmeber 2025 beschlossen, 79.190 neue Aktien gegen 
Sacheinlagen auszugeben. Der Aufsichtsrat der YFE AG hat am 5.Dezember 2025 seine Zu-
stimmung zu dem Beschluss des Vorstands vom 03. Dezember 2025 erteilt.  

Gegenstand waren Sacheinlagen von zwei juristischen Personen in Höhe von insgesamt 
€ 137.000: ein Vergütungsanspruch aus einem Dienstleistungsvertrag und Nutzungsrechte an 
audiovisuellen Werken. 

Die Erhöhung des Grundkapitals auf insgesamt € 15.392.386,00 wurde am 29. Dezember 2025 
in das Handelsregister eingetragen. Das Genehmigte Kapital vom 24. Juni 2025 (Genehmigtes 
Kapital 2025/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch € 1.538.641,00. 

Zum Stichtag 31. Dezember 2025 hält die YFE 11.500 Stück eigene Aktien (0,075 % des 
Grundkapitals). 

7. Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines Kontrollwech-
sels infolge eines Übernahmeangebots stehen 

Es liegen zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 keine diesbezüglichen Vereinbarungen vor. 
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8. Entschädigungsvereinbarungen 

Es liegen zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 keine Vereinbarungen, die für den Fall eines 
Übernahmeangebots mit den Mitgliedern des Vorstands oder Arbeitnehmern getroffen sind, 
vor. 

München, 27. April 2026 

Your Family Entertainment AG 

Der Vorstand 

 

 

 

Dr. Stefan Piëch (CEO) 

  


